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Große Anfrage der AfD-Fraktion Darmstadt zu 
 

Fehlbelegungsabgabe und Sozialer Wohnungsbau in Darmstadt 
 

 

Hintergrund 

 

Hintergrund für den ersten Teil der Anfrage ist das Fehlbelegungsabgabegesetz, das das Land 

Hessen beschlossen hatte und das am 1. Juli 2016 in Kraft getreten war. Die Stadt Darmstadt hat-

te dazu folgende Pressemitteilung veröffentlicht: 

 
„Die Wissenschaftsstadt Darmstadt hat aktuell 5.118 Haushalte aufgefordert, dem Amt für Wohnungswe-

sen innerhalb der nächsten vier Wochen Auskunft über die aktuelle familiäre und finanzielle Situation zu 

erteilen. … Ziel der Aufforderung ist es, festzustellen, wer in einer geförderten Wohnung wohnt, mittler-

weile aber mehr verdient als für eine Wohnberechtigung vorgesehen. Die durch die Abgabe generierten 

Mehreinnahmen der Wissenschaftsstadt Darmstadt fließen dann direkt in den sozialen Wohnungsbau.“ 

Die Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus erscheint der AfD-Fraktion in diesen Jahren besonders 

wichtig, weil in Darmstadt die Mieten erheblich gestiegen sind und zusätzlich neue preiswerte Wohnun-

gen – auch aufgrund der Zuwanderung – in hohem Maße fehlen. 

Hierzu hat die AfD-Fraktion Darmstadt folgende Fragen: 

 

Fragen zur Fehlbelegungsabgabe 

 
1. Wieviel Geld ist in den Jahren ab 2016 mit Wiedereinführung des Fehlbelegungsabgabegesetzes aus 

der Abgabe an die Stadt Darmstadt gezahlt worden? Stimmt die Zahl von 1,2 Millionen €, die im 

Echo-Artikel vom 28.6.2019 für die letzten 3 Jahre erwähnt wurde? 

2. Wie viele Personen sind von der Förderung des sozialen Wohnungsbaus insgesamt betroffen?  

3. Wieviel Geld ist insgesamt in den letzten Jahren seit 2010 von der Stadt Darmstadt in den sozialen 

Wohnungsbau gezahlt worden? (Bitte für jedes Jahr einzeln aufgeführt). 

In einer Pressemitteilung von 2016 sagte die Stadt: 



„Die betroffenen Haushalte sind verpflichtet, die notwendigen Auskünfte zu erteilen. Haushalte, die dem nicht 

nachkommen, können mit einem Bußgeld belegt werden und werden zudem zum Höchstbetrag des Unterschiedes 

veranlagt.“  

 

Dazu haben wir folgende Fragen: 

4. Wie viele Haushalte haben die nötigen Auskünfte nicht erteilt? (Bitte angeben in absoluten Zahlen 

und in Prozent der zur Auskunft verpflichteten Haushalte) 

5. Wie viele Haushalte wurden mit einem Bußgeld belegt, und in welcher Höhe? (Bitte angeben in ab-

soluten Zahlen und in Prozent der zur Auskunft Verpflichteten Haushalte). 

6. Wie viel Geld kostet es pro Jahr, die gesetzlichen Angaben zur Fehlbelegungsabgabe zu erheben und 

zu verwalten? 

7. Welche Anstrengungen unternimmt der Magistrat, um einen möglichst großen Betrag an Fehlbele-

gungsabgaben zu erhalten und für den sozialen Wohnungsbau einzusetzen? 

 

Fragen zur Vermittlung von Wohnungen: 

 

8. Wie hat sich die Zahl der Wohnungssuchenden für Wohnungen im sozialen Wohnungsbau in den 

Jahren seit 2010 verändert? (Bitte in absoluten Zahlen). 

9. Wie viele Wohnungen des sozialen Wohnungsbaus wurden seit 2010 pro Jahr in Darmstadt fertig 

gestellt? 

10. Wie lang war die Wartezeit in den Jahren 2015 bis 2018, bis Wohnungssuchende in öffentlich geför-

derte Wohnungen von Wohnungsamt vermittelt werden konnten? 

Wie groß war im Vergleich dazu die Wartezeit in den Jahren 2010 bis 2014? (Bitte einzelne Jahre an-

geben). 

 

11. Wie groß ist der Anteil von Nicht-EU-Bürgern an den in öffentliche geförderte Wohnungen vermit-

telten Wohnungssuchenden in den letzten 3 Jahren, als Prozentsatz von allen vermittelten Woh-

nungssuchenden. 

Wie hoch war in den letzten 4 Jahren der Anteil von Geflüchteten als Prozentsatz von allen Perso-

nen, die in öffentlich geförderte Wohnungen vermittelt wurden? (Bitte Angaben in ganzen Zahlen 

und Prozentzahlen). 

12. Vermittelt das Wohnungsamt auch Wohnungssuchende in öffentlich geförderte Wohnungen, deren 

Asylantrag nicht stattgegeben wurde bzw. die ausreisepflichtig sind? Wenn ja – wie viele waren dies 

in den letzten 3 Jahren (in absoluten und relativen Zahlen als Prozentsatz aller Vermittlungen)? 

 

13. Welches sind die 10 Unternehmen, die von der Stadt Darmstadt die größten Finanzmittel zur Förde-

rung des sozialen Wohnungsbaus erhalten? 

14. Wie teilen sich die fertig gestellten Wohnungen des sozialen Wohnungsbaus auf diese 10 genannten 

Bauunternehmen auf? 

 

Im Namen der AfD-Fraktion Darmstadt 

 

Gez. Günter Zabel Dr. Wolfgang Schöhl    
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